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Stellungnahme gemäß § 94 a Abs. 1 S. 2 SächsGemO 

Umwandlung Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH 

 

 

Sehr geehrter Herr Brachvogel, 

wir nehmen Bezug auf Ihre Nachrichten vom 12.08.2025, mit welchen Sie uns Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß 

§ 94a SächsGemO geben.  

Die Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (nachfolgend nur MGO GmbH) soll durch Formwechsel 

in eine GbR umgewandelt werden. Im Anschluss werden alle Gesellschafter – bis auf den noch zu gründenden 

Tourismus Entwicklung Oberlausitz e.V. (TEO) – aus der GbR ausscheiden. Das Vermögen der GbR soll daher von 

Gesetzes wegen gemäß § 712a BGB im Ganzen auf den Verein übergehen und die Tätigkeit der MGO GmbH durch 

diesen Verein fortgesetzt werden. 

Gegenstand der MGO GmbH ist das Destinationsmanagement Oberlausitz, das Tourismusmarketing Oberlausitz und 

die Regionalentwicklung Oberlausitz. Die Unternehmensbereiche zielen auf die nachhaltige Entwicklung, erfolgreiche 

nationale und internationale Vermarktung sowie Imagesteigerung der Ferien- und Wirtschaftsregion Oberlausitz ab. 

Gemäß § 94a Abs. 1 Nr. 3 SächsGemO ist insbesondere zu beurteilen, ob der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher 

durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

Es bestehen vorliegend keine Anhaltspunkte dafür, dass der Zweck besser oder wirtschaftlicher durch einen privaten 

Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.  

Im Ergebnis bestehen aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft keine Bedenken gegen die beabsichtigte Umwandlung 

der MGO GmbH. 
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Hinzuweisen ist darauf, dass wir im Rahmen dieser Stellungnahme nicht geprüft haben, ob bezüglich des noch zu 

gründenden TEO e.V. die Voraussetzungen eines ideellen Vereins gemäß § 21 BGB erfüllt wären oder der Verein auf 

einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet wäre. 

Mit freundlichen Grüßen 

Industrie- und Handelskammer Dresden 
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